
Schulte-Schlagbaum AG
Wertpapier-Kenn-Nummer: 719 000

Wir laden hiermit unsere Aktionäre 
zur 118. ordentlichen 
Hauptversammlung ein.

Mittwoch, den 19. Juni 2019 um 10:30 Uhr, 
in der Stadthalle am Johannisberg Wuppertal,
Johannisberg 40, 
42103 Wuppertal-Elberfeld.

Schulte-Schlagbaum AG

Einladung zur Hauptversammlung - 
Tagesordnung



I	 Tagesordnung

1.	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts (einschließ-
lich Konzernlagebericht) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

	� Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorge-
sehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat.

	� Die vorgenannten Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Sie werden von der Einberufung 
der Hauptversammlung an auch im Internet unter der Adresse www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/inve-
stor-relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. 

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

	� Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2018 keine Dividende zu zahlen und den 
Bilanzgewinn von Euro 1.078.148,69 auf neue Rechnung vorzutragen

3.	� Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands  
für das Geschäftsjahr 2018

	� Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu 
erteilen.

4.	� Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2018

	� Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung 
zu erteilen.

5.	� Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers  
für das Geschäftsjahr 2019

	� Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTG Wirtschaftstreuhand Dr. Grüber PartG 
mbB, Wuppertal, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

6.	 Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

	� Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 95, 96 Absatz 1, 101 AktG i. V. m. § 1 Nr. 1 DrittelbG und § 9 Absatz 1 
der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern. Hiervon werden vier von der Hauptversammlung 
(Anteilseignervertreter), und zwei nach den Regeln des DrittelbG (Arbeitnehmervertreter) gewählt.

	� Mit Ablauf der Hauptversammlung am 19. Juni 2019 endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Felix Maier 
und Waios Kastanis.  

	� Der Aufsichtsrat schlägt folgende Kandidaten erneut zur Wahl in den Aufsichtsrat vor:

	 - Felix Maier, Gruppenleiter, Fellbach,

	 - Waios Kastanis, Geschäftsführer, Wuppertal

	� Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 19. Juni 2019. Die Amtszeit endet 
mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl 
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

	� Die vorgeschlagenen Kandidaten sind, abgesehen vom bestehenden Aufsichtsratsmandat bei der 
Schulte-Schlagbaum AG, keine Mitglieder in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren 
Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen. 

7. 	Beschlussfassung über Anpassung der Aufsichtsratsvergütung 

	� Um dem Vergleich zur Vergütungsstruktur bei ähnlichen Unternehmen sowie den Anforderungen an die 
Tätigkeit und Verantwortung des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen, soll das Vergütungsmodell des Aufsichtsrats 
geändert werden. Insbesondere soll die variable Vergütungskomponente gestrichen und ein Sitzungsgeld ein-
geführt werden, das ab der fünften Sitzung des Aufsichtsrats pro Kalenderjahr zu zahlen ist. Die Neuregelungen 
sollen für das am 1. Januar 2018 beginnende Geschäftsjahr Anwendung finden. Vor diesem Hintergrund  wird § 
13 der Satzung („Vergütung und Auslagen“) wie folgt neu gefasst:



	� „(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten je Geschäftsjahr eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahrs zu 
zahlende Vergütung von Euro 20.000. Abweichend hiervon beträgt die Vergütung für den Vorsitzenden Euro 
30.000 und für den stellvertretenden Vorsitzenden Euro 24.000 je Geschäftsjahr. Aufsichtsratsmitglieder, die nur 
während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören, erhalten eine zeitanteilige Vergütung.

	� (2) Zusätzlich zu der Vergütung gem. Abs. 1 erhalten die Mitglieder für ihre Teilnahme an Sitzungen des 
Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 1.000 pro Sitzung für diejenigen Sitzungen, die über die Anzahl 
von vier Sitzungen pro Kalenderjahr hinausgehen.

	� (3) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern auf Nachweis erforderliche Auslagen. 

	� (4) Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, 
die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben.

	� (5) Die Gesellschaft gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern angemessenen Versicherungsschutz, insbesondere 
schließt die Gesellschaft zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine D&O-Versicherung ab.

	� (6) Die vorstehenden Regelungen finden erstmals für das am 1. Januar 2018 beginnende Geschäftsjahr 
Anwendung.“

8. 	Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen

	� Die Satzung der Gesellschaft soll redaktionell und inhaltlich aktualisiert werden, um sie an aktuelle Standards 
anzupassen.

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

	� a) �In § 6 Abs. 1 Satz 2 der Satzung („Verbriefung“) wird das Wort “einzelnen“ durch das Wort „einzelne“ 
ersetzt.

	 b) �§ 9 Abs. 4 der Satzung („Zusammensetzung des Aufsichtsrats“) wird ersatzlos gestrichen. Der bisherige § 9 
Abs. 5 wird zu § 9 Abs. 4 und der bisherige § 9 Abs. 6 zu § 9 Abs. 5.

	 c) �§ 10 („Vorsitzender und Stellvertreter“) wird wie folgt neu gefasst.

	� „Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in § 9 Abs. 2 die-
ser Satzung bestimmte Amtszeit. Die Wahl erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der 
Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner bestellt worden sind, in einer 
ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor 
Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des 
Ausgeschiedenen vorzunehmen.“

9. 	�Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts; Ergänzung von § 4 der Satzung 

	� Um sicherzustellen, dass die Gesellschaft jederzeit in der Lage ist, ihre Eigenkapitalausstattung flexibel 
sichern zu können, soll eine Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals geschaffen werden 
(Genehmigtes Kapital 2019). Das Genehmigte Kapital 2019 soll in Höhe von 50% des bestehenden Grundkapitals 
geschaffen werden.

	� Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

	 a) �Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
18. Mai 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 700.000 durch Ausgabe von 28.000 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2019). Die neuen Aktien können von einem durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss des gesetzlichen 
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig 

		  (a)	zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,

		  (b)	�zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Wandlungs- und Optionsrechten aus 
Schuldverschreibungen,

		  (c)	�zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere auch unter Verwendung von Forderungen gegen die 
Gesellschaft als Sacheinlagen und in Form von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen, und/oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen,



		  (d)	�wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10% des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung dieser Hauptversammlung über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechtes 
und im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung (maßgeblich ist die jeweils kleinere der beiden 
Grundkapitalziffern) vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet.

		�  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2019 festzulegen. 

		�  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2019 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2019 anzupassen.

	 b)	�In Anpassung an den vorstehenden Beschluss wird § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 2 wie folgt ergänzt:

		�  „(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Juni 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt Euro 700.000 durch Ausgabe von 28.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen 
Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Die neuen Aktien können von einem 
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der 
Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig 

		  (a)	zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,

		  (b)	�zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Wandlungs- und Optionsrechten aus 
Schuldverschreibungen,

		  (c)	�zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere auch unter Verwendung von Forderungen gegen die 
Gesellschaft als Sacheinlagen und in Form von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen, und/oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen,

		  (d)	�wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung dieser Hauptversammlung über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechtes 
und im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung (maßgeblich ist die jeweils kleinere der beiden 
Grundkapitalziffern) vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet.

		�  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte, die 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, 
festzulegen. 

		�  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2019 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2019 anzupassen.“

	 c) 	�Der bisherigen Regelung des § 4 der Satzung wird die Nummerierung „(1)“ vorangestellt. 

II.	 Bericht des Vorstands

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 
2019 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts; Ergänzung von § 4 der Satzung) gemäß § 203 Absatz 2 
Satz 2 i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals vor, um der 
Gesellschaft kurzfristige Reaktionen auf Marktgegebenheiten ohne erneute Einberufung einer Hauptversammlung zu 
ermöglichen. Insgesamt soll ein genehmigtes Kapital von Euro 700.000 geschaffen werden. Dies entspricht 50% des 
derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft von Euro 1.400.000. Die Ermächtigung soll für die gesetzliche Höchstdauer 
von fünf Jahren (konkret bis zum 18. Juni 2024) erteilt werden. 



Die neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2019 werden den Aktionären, für den Fall, dass der Vorstand von der 
Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Kapital zu erhöhen, Gebrauch macht, grundsätzlich zum Bezug 
angeboten. Dabei wird der Bezugskurs zu gegebener Zeit so festgelegt, dass die Interessen der Aktionäre und die 
Belange der Gesellschaft - unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalmarktverhältnisse - angemessen gewahrt wer-
den. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem 
Kreditinstitut oder einem nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das 
Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten (§§ 203 Absatz 1, 186 Absatz 5 AktG).

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teil-
weise für bestimmte Fälle auszuschließen. Dazu im Einzelnen: 

Die Ermächtigung des Vorstands soll das Recht umfassen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre für den Ausgleich von rechnerischen Spitzenbeträgen auszuschließen. Dadurch soll die Möglichkeit geschaf-
fen werden, einen runden Emissionsbetrag und ein glattes Bezugsverhältnis zu erreichen, um so die Abwicklung von 
Kapitalmaßnahmen zu erleichtern. 

Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ausschließen können, soweit es erfor-
derlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu 
gewähren, wenn es die Bedingungen der Schuldverschreibungen bestimmen. Schuldverschreibungen enthalten zur 
erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt regelmäßig einen Verwässerungsschutz, der vorsieht, dass den Inhabern 
bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es Aktionären 
zusteht. Zur Bedienung derartiger Bezugsrechte der Inhaber der Schuldverschreibungen reicht das Bedingte Kapital 
häufig nicht aus, insbesondere da der Umfang zukünftiger Aktienemissionen bei Schaffung des jeweiligen Bedingten 
Kapitals noch nicht vorhersehbar ist. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstat-
ten zu können, muss das Bezugsrecht somit aus dem Genehmigten Kapital bedient werden können. Insoweit muss 
bei Ausübung des Genehmigten Kapitals das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das 
dient der leichteren Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer optima-
len Finanzstruktur der Gesellschaft.

Die Verwaltung soll ferner ermächtigt sein, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um neue 
Aktien zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen 
oder Beteiligungen an Unternehmen und/oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen 
einschließlich Rechten und Forderungen, gegen Sacheinlagen, auszugeben, wenn dies im Interesse der Gesellschaft 
liegt. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung häufig 
die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um solche Unternehmen 
erwerben zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Dies erfor-
dert kurzfristig zu treffende Entscheidungen, die nicht zuwarten können, bis eine Hauptversammlung einberufen und 
eine ordentliche Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung gibt hierzu die notwendige 
Flexibilität. 

Schließlich soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen ausgeschlossen wer-
den können, soweit die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals 
nicht überschreiten dürfen (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG), und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung und soweit der Ausgabebetrag der neuen Aktien den jeweiligen 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Damit soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, die Eigenmittel 
der Gesellschaft schnell, flexibel und kostengünstig zu verstärken. Durch gesetzliche Vorgaben sind die Aktionäre aus-
reichend geschützt. Wenn sie ihre Beteiligungsquote aufrechterhalten möchten, können sie die dazu erforderlichen 
Aktien auch über die Börse erwerben. Da der Ausgabepreis neuer Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreiten darf, wird dem jeweiligen Bezugsberechtigten kein wirtschaftlicher Vorteil eingeräumt. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den 
genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen, auch unter Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintre-
tenden Verwässerungseffekts, für sachlich gerechtfertigt und angemessen. 

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 jeweils in der nächsten Hauptversammlung 
berichten.



III.	 Weitere Angaben zur Einberufung

Teilnahmebedingungen 

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 15 der 
Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen 
haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und 
in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung als den sogenannten Nachweisstichtag, hier Mittwoch, den 29. Mai 2019, 0:00 Uhr, beziehen. 

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des Mittwoch, 12. Juni 2019, 24:00 Uhr, unter der nachfolgend 
genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen.

	� Schulte-Schlagbaum AG  
c/o Deutsche Bank AG  
Securities Production  
- General Meetings - 
Postfach 20 01 07  
60605 Frankfurt am Main  
Fax: +49 (0) 69 12012 – 86045  
E-Mail: wp.hv@db-is.com

Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der ordentlichen 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur derjenige als Aktionär, der den Nachweis des 
Anteilsbesitzes fristgerecht erbracht hat. Die Gesellschaft kann daher solchen Aktionären, die den Nachweis nicht 
oder nicht fristgemäß erbracht haben, die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts verweigern. Die Aktien werden nach erfolgter Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung nicht 
gesperrt, sondern bleiben frei handelbar. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf 
die Befugnis zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts. Personen, die 
zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind umgekehrt nicht teilnahme- 
und stimmberechtigt. 

Verfahren für die Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten  

Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch 
Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem Fall muss sich der Aktionär rechtzeitig zur Hauptversammlung 
anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbringen.  

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten 
Personen bevollmächtigt wird, muss die Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) erteilt werden. Gleiches gilt für den 
Nachweis der Vollmacht und einen eventuellen Widerruf der Vollmacht. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht 
kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber 
dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag der 
Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch per Post, per 
Telefax oder per E-Mail unter folgender Adresse übermittelt werden: 

	� Schulte-Schlagbaum AG 
Nevigeser Straße 100-110 
42553 Velbert  
Fax: +49 (0)2051 20 86-66 
E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in 
diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen 
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer von § 135 Abs. 8 AktG erfassten Aktionärsvereinigung oder 
Person oder eines nach § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Instituts oder Unternehmens sowie für 
den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten. Die Aktionäre wer-



den gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution über Form 
und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen.

Hinweise zum Datenschutz

Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Vollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene 
Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte im 
Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Diese Daten erscheinen später auch in dem von uns kraft Gesetzes 
zu führenden Teilnehmerverzeichnis. Auch wenn Sie einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung stellen oder 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge machen, müssen wir Ihren Namen unter bestimmten Voraussetzungen veröffent-
lichen. 

Die Schulte-Schlagbaum AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Nähere Informationen zum 
Datenschutz sind unter 

https://www.sag-schlagbaum.com/home/datenschutz

abrufbar. Wir senden Ihnen diese Informationen auf Anforderung auch in gedruckter Form zu.

Velbert, im Mai 2019 

Schulte-Schlagbaum AG  
Der Vorstand



Historische Stadthalle 
am Johannisberg

Johannisberg 40,  
42103 Wuppertal 
Telefon 02 02 / 24 58 90 
Telefax 02 02 / 45 51 98 
info@stadthalle.de 
www.stadthalle.de

Individueller Anfahrtsplan

GPS-Koordinaten: 
51° 15‘ 7.5‘‘ N 
7° 8‘ 27.6‘‘ E 
(zu den Parkplätzen/haus Südstraße mit direktem 
Zugang zur Historischen Stadthalle) 

Anreise mit dem Zug:

Am Hauptbahnhof Wuppertal steigen Sie aus. 
Vor dem Bahnhof (oberer Ausgang) wenden Sie 
sich nach links und gehen die Bahnhofstraße 
hinauf. Voraus auf der rechten Seite finden Sie die 
Historische Stadthalle.

Auskünfte über Busverbindungen zur Stadthalle 
erhalten Sie unter: 

www.wsw-online.de

So kommen Sie zu uns.

Wuppertal
BarmenAbfahrt 33

Wuppertal-Katernberg

A 46
Abfahrt 34
Wuppertal-Elberfeld

A 46 / A 535
Düsseldorf / Essen
Abfahrt Wuppertal-
Cronenberg-Ronsdorf /
Kiesbergtunnel

Wuppertal Ronsdorf

A 1 / B 51 Köln
Abfahrt 94
Wuppertal-Ronsdorf
(von dort Schildern
W-Elberfeld folgen)
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Düsseldorf
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Dortmund
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Historische Stadthalle  

Wuppertal GmbH 

Johannisberg 40 

42103 Wuppertal  

Tel. +49 (0)2 02. 24 58 90 

www.stadthalle.de

Lieferadresse:

Auf dem Johannisberg

42103 Wuppertal

(Zufahrt Vienna House Easy 

 Wuppertal Hotel)

Parkplatz/haus Südstraße
mit direktem Zugang zur 
Historischen Stadthalle
Südstraße 33

42103 Wuppertal

Anreise mit dem PKW 
 
A 46 aus Richtung Düsseldorf
Abfahrt Wuppertal-Cronenberg-

Ronsdorf / Kiesbergtunnel - der L418 

folgen - Abfahrt Wuppertal-Elberfeld / 

Universität“ - nach dem Tunnel weiter 

auf Neviandtstraße / Viehhofstraße - 

am Ende der Straße links in Südstraße 

einbiegen - geradeaus die Bahnhof-

straße kreuzen - Parkplatz und Park-

haus Stadthalle/Hotel direkt hinter der 

Kreuzung auf der rechten Seite.  

 

A 46 aus Richtung Wuppertal 
Nord
Ausfahrt Wuppertal Katernberg - 

rechts einordnen Richtung Elberfeld 

- Beschilderung Richtung Parkzone 

Stadthalle/Johannisberg folgen

Anreise mit dem Zug
Am Hauptbahnhof Wuppertal steigen 

Sie aus. Vor dem Bahnhof (oberer 

Ausgang) wenden Sie sich nach links 

und gehen die Bahnhofstraße hinauf. 

Voraus auf der rechten Seite erwartet 

Sie die Historische Stadthalle.

Anreise mit dem Bus
Service-Nummer:  

Tel. 0180 6. 50 40 30 (Festnetz  

0,20 €/Min.; mobil max. 0,60 €/Min.)  

Ihren individuellen ÖPNV Anreise-

planer finden Sie online: 

www.stadthalle.de 

Entfernungen zur  
Historischen Stadthalle
Wuppertal Hauptbahnhof: 0,2 km

Flughafen Düsseldorf: 35 km 

Flughafen Köln Bonn: 65 km

Schulte-Schlagbaum AG

Postfach 10 12 40 
D - 42512 Velbert

Fon	+49 (0) 20 51 / 20 86 - 0 
Fax	 +49 (0) 20 51 / 20 86 - 66

sag@sag-schlagbaum.com 
www.sag-schlagbaum.com


